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Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets männliche und weibliche 

Schriftformen zu verwenden. Selbstverständlich sind immer gleichzeitig und chancengleich 

Frauen und Männer angesprochen. 

Der Endbericht sowie die Entwurfsvorlagen unterliegen dem Urheberrecht (§ 2 Absatz 2 so-

wie § 31 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte). Soweit mit dem Auftragge-

ber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfältigungen, Weitergabe oder Veröffentli-

chung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle 

erlaubt. 
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1 Ausgangslage und Zielsetzung  

Durch die anhaltende Dynamik im Einzelhandel und die damit eingetretenen bzw. sich abzeich-

nenden oder auch aktuell in der Diskussion befindlichen Veränderungen in der Schmallenberger 

(aber auch regionalen) Einzelhandelslandschaft besteht für das bereits aus dem Jahr 1997 stam-

mende Einzelhandelsstrukturgutachten Aktualisierungsbedarf. Dabei sollen u.a. auch einzelhan-

delsspezifische Entwicklungserfordernisse und -grenzen hergeleitet und aufgezeigt werden, um 

somit eine bedeutsame Grundlage für die zukünftige Steuerung und Entwicklung des Einzelhan-

dels in Schmallenberg im Allgemeinen und insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche so-

wie zur Steuerung in den Gewerbegebieten im Speziellen zu erhalten. Gleichzeitig soll das Kon-

zept auch die Planungs- und Rechtssicherheit für zukünftige Entscheidungen und Verfahren so-

wohl auf kommunaler wie auch privater Seite erhöhen. Ebenso erhält die Stadt Schmallenberg 

mit diesem gesamtstªdtischen Konzept und dem ăabschlieÇendenò Ratsbeschluss ein ăneuesò 

städtebauliches Entwicklungskonzept i.S.d. § 1 (6) Nr. 11 BauGB, welches sie in die Lage ver-

setzt, für den weitaus größten Teil der zukünftigen Anfragen Entscheidungen auf Basis dieser 

Grundlage herbeizuführen und dies auch im möglichen Bauleitplanverfahren zu begründen, oh-

ne für den Einzelfall die städtebauliche Verträglichkeit belegt oder widerlegt zu haben (Urteil des 

BVerwG vom 26. März 2009 ð 4 C 2.07). Dies wiederum ăentlastetò die Gemeinde von der 

häufig strittigen Auseinandersetzung mit einzelfallbezogenen Wirkungsanalysen, die sehr häufig 

zu anderen Ergebnissen kommen als das jeweilige Konzept für den betrachteten Standort vor-

gibt.  

Für die Stadt Schmallenberg, als Mitglied der interkommunalen Kooperation in der Region Süd-

westfalen, sind zudem die übergeordneten Vorgaben des Regionalen Einzelhandelskonzeptes 

Hochsauerlandkreis / Kreis Soest (Junker + Kruse, 2013) zu beachten. Hierzu zählen insbeson-

dere die regionale Sortimentsliste sowie die Prüfkriterien für Einzelhandelsansiedlungen, die 

durch ein Vorhaben erfüllt sein müssen, um einen regionalen Konsens zu erzielen. 

Auch die ăneuenò (auch rechtlichen) Rahmenbedingungen auf Bundes- (BauGB-Novellen) wie 

auf Landesebene (LEP Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel) sowie die darauf reflektie-

rende Rechtsprechung machen es nahezu unumgänglich, dass alle Städte und Gemeinden aktu-

elle Grundlagen schaffen, die es ihnen ermöglichen, mit einem möglichst hohen Grad an Pla-

nungs- und Rechtssicherheit zukünftig z.B. Bebauungspläne zu ändern oder auch neu aufzustel-

len, sofern der Einzelhandel in diesem Zusammenhang eine Bedeutung spielt. Auch im Vorfeld 

solcher genehmigungsrechtlichen Verfahren können solche Konzepte (als städtebauliches Ent-

wicklungskonzept i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 BauGB) für die kommunal bedeutsam relevanten Frage-

stellungen eine nicht unerhebliche Diskussions- und Abwägungsgrundlage darstellen.  

Die ð auch insbesondere rechtliche ð Notwendigkeit (im Sinne der späteren bauleitplanerischen 

Umsetzung) eines solchen städtebaulichen Konzeptes i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 ist in jüngeren Urteilen 

z.B. des OVG Münster nochmals hervorgehoben worden: Denn ăerst solche konzeptionelle 

Festlegungen, die dann gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB n.F. (früher: § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 10 

BauGB) auch bei der weiteren Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, lassen in al-

ler Regel die Feststellung zu, ob das Angebot bestimmter Warensortimente an bestimmten 

Standorten in das städtebauliche Ordnungssystem der jeweiligen Stadt funktionsgerecht einge-
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bunden ist.ò
1

 Wie die Erfahrung mit vergleichbaren Verfahren in der jüngeren Vergangenheit 

gezeigt hat, ist es mittlerweile nicht mehr nur damit getan, ein gutes gesamtstädtisches Konzept 

zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche zu erarbeiten, immer mehr muss der späteren 

Umsetzung Raum gegeben werden, und das auch schon während der Erarbeitung. 

Aus diesen nachvollziehbaren Gründen hat der Rat der Stadt Schmallenberg das Planungsbüro 

Junker + Kruse, Stadtforschung Planung mit einer aktuellen Einzelhandelsbestandserfassung 

sowie der Erstellung des Konzeptes zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt 

Schmallenberg beauftragt.  

Diese Untersuchung soll ð unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher, demographischer und 

städtebaulicher Rahmenbedingungen als auch betrieblicher Anforderungen ð einzelhandelsspezi-

fische Entwicklungserfordernisse und -grenzen aufzeigen sowie darauf aufbauende Strategien 

für die zukünftige Steuerung und Entwicklung des Einzelhandels in Schmallenberg im Allgemei-

nen und insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche im Speziellen entwickeln. Dabei spie-

len vor allem die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Schmallenberg, wie die Sicherung 

und Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt und die Sicherung und Weiterent-

wicklung einer funktionsfähigen Grundversorgungssituation eine bedeutende Rolle. 

Das vorliegende Konzept umfasst zunächst eine Analyse der angebots- und nachfrageseitigen 

Datenbasis sowie eine Bewertung der daraus abgeleiteten Entwicklungsperspektiven für den 

Einzelhandelsstandort Schmallenberg. Darauf aufbauend wurden die konzeptionellen Bausteine 

des Konzeptes (Zielsetzungen, Zentrenhierarchie, Definition und Abgrenzung der zentralen Ver-

sorgungsbereiche, Sortimentsliste sowie Empfehlungen zur Steuerung der Einzelhandelsentwick-

lung) erarbeitet. 

                                                

1

  OVG NRW, Urteil vom 30. Januar 2006 - 7 D 8/04.NE; hier Seite 16; vgl. zur Notwendigkeit eines Einzelhandels-

konzepts auch OVG NRW, Urteil vom 28. August 2006 - 7 D 112/05.NE 
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2 Methodi k der Untersuchung  

Das vorliegende Konzept zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Schmallen-

berg stützt sich sowohl auf die Ergebnisse aktueller primärstatistischer Erhebungen wie auch auf 

sekundärstatistische Quellen. 

Â Die primärstatistischen Erhebungen  bilden eine wichtige Datengrundlage und Berech-

nungsbasis, anhand derer eine sachgerechte und empirisch abgesicherte Beurteilung derzeit 

aktueller und zukünftig anstehender Einzelhandelsansiedlungen ermöglicht wird. In erster 

Linie zählt hierzu die flächendeckende Vollerhebung aller Einzelhandelsunternehmen (inkl. 

Leerstände) im gesamten Schmallenberger Stadtgebiet sowie Dienstleistungserhebungen in 

zentralen Bereichen. Ergänzend wurde eine Kundenherkunftserhebung unter Mitwirken von 

ausgewählten Einzelhändlern in Schmallenberg vorgenommen. 

Â Für die sekundärstatistischen Daten  wurde auf spezifische Quellen (Pläne, Daten, Gutach-

ten, Veröffentlichungen) zurückgegriffen, die in erster Linie dem interregionalen und inter-

temporären Vergleich zu den in der Stadt Schmallenberg gewonnenen Daten dienen. Dazu 

zählen insbesondere auch verschiedene Kennziffern aus dem Bereich der Handelsforschung 

und hier vor allem die einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern der IFH Retail Consul-

tants, Köln. 

Â Hinzu kommt eine auf einzelhandelsspezifische Aspekte und für die Untersuchung relevante 

Bereiche ausgerichtete Erarbeitung und Beurteilung städtebaulicher und qualitativer A s-

pekte , die unter anderem die wesentlichen Kriterien zur Abgrenzung zentraler Versor-

gungsbereiche i. S. d. §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO 

darstellt und somit auch aus planungsrechtlicher Sicht zwingend erforderlich ist. Diese städ-

tebauliche Analyse stellt eine qualitative Ergänzung der quantitativen Bausteine dar, so dass 

sich in der Gesamtschau (Angebotsanalyse, Städtebau und Nachfrageanalyse) ein auf den 

Untersuchungsgegenstand ausgerichtetes, detailliertes Bild zur Einkaufssituation im Schmal-

lenberger Stadtgebiet ergibt, welches die Grundlage für die Erstellung der konzeptionellen 

Bausteine darstellt. 

2.1  Angebotsanalyse  

Bestandserhebung 

Zur Analyse der Angebotssituation wurde im März 2015 eine flächendeckende Vollerhebung 

des Schmallenberger Einzelhandelsbestands durchgeführt. Die Vollerhebung basiert auf einer 

flächendeckenden Begehung des Stadtgebiets bei gleichzeitiger ð soweit zugelassen ð laserge-

stützter Bestandsaufnahme und Kartierung der Einzelhandelsbetriebe. Im Rahmen der Vollerhe-

bung wurde die Verkaufsfläche der Einzelhandelsbetriebe differenziert nach Einzelsortimenten 

aufgenommen. Weiterhin wurde durch eine Kartierung die räumliche Verortung und Lagezu-

ordnung vorgenommen. 

Im Rahmen dieser Vollerhebung wurden die jeweils geführten Sortimentsgruppen und dazuge-

hörigen Verkaufsflächen der einzelnen Anbieter unter Zuhilfenahme lasergestützter Flächener-

fassungsgeräte neu erhoben und die räumliche Zuordnung der Geschäfte überprüft. 
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Der Erhebung liegt folgende Definition der Verkaufsfläche zugrunde: 

Gemäß dem Urteil vom BVerwG vom 24.11.2005, 4 C 10.04 ist bei der Berechnung der Ver-

kaufsfläche die dem Kunden zugängliche Fläche maßgeblich. Hierzu gehören auch Schaufenster, 

Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstän-

de und Freiverkaufsflächen soweit sie nicht nur vorübergehend zum Verkauf genutzt werden. 

Â Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen, die vom Kunden zwar aus 

betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen aber 

die Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) und in dem das 

Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und verpackt. 

Â Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (einschließlich 

eines Bereiches zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials). 

Â Flächen für die Pfandrücknahme sind gemäß aktueller Rechtsprechung (Urteil OVG 

NRW (AZ 7 B 1767 / 08) vom 06. Februar 2009) der Verkaufsfläche zuzurechnen so-

weit sie dem Kunden zugänglich sind. Für Kunden unzugängliche Lagerräume für 

Pfandgut gehören nicht zur Verkaufsfläche. 

Â Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, auf denen für den Kunden 

nicht sichtbar die handwerkliche und sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt 

sowie die (reinen) Lagerflächen. Abstellflächen für Einkaufswagen gehören, soweit sie 

außerhalb des Gebäudes gelegen sind, laut jüngstem Urteil (Urteil OVG NRW (AZ 7 B 

1767 / 08) vom 06. Februar 2009) grundsätzlich nicht zur Verkaufsfläche. 

Eine solche primärstatistische Erhebung ist als wichtige Datenbasis und fundierte Bewertungs-

grundlage zwingend erforderlich. Insbesondere mit Blick auf die jüngere Rechtsprechung zum 

Thema Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung ist eine sehr dezidierte Bestand-

serfassung erforderlich. So müssen insbesondere auch relevante Nebensortimente erfasst wer-

den, die neben den klassischen Kernsortimenten zentrenprägende Funktionen einnehmen kön-

nen. Um eine sortimentsgenaue Differenzierung der Verkaufsflächen gewährleisten zu können, 

wurden daher einzelne Sortimente (auf der Basis eines etwa 50 Sortimente umfassenden Erhe-

bungsschlüssels) differenziert erfasst und die jeweils dazugehörigen Verkaufsflächen ermittelt.   

In der sich anschließenden Auswertung wurden die Sortimentsgruppen den in der folgenden 

Tabelle dargestellten 17 Warengruppen  zugeordnet. 
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Tabelle 1: Sortimentsspezifische Erhebungssystematik von Junker + Kruse  

Warengruppe  Sortimentsgruppe  Erläuterung  

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe  

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel, dazu zählen Backwaren (wenn 

keine Bäckerei), Feinkost, Fisch, Fleisch (wenn keine Metz-

gerei),  Getränke (in Lebensmittelläden, Tankstelle, Kiosk), 

Kaffee, Obst und Gemüse, sonstige Lebensmittel, Süßwa-

ren, Tabakwaren, Tee, Wein / Sekt / Spirituosen 

Backwaren / Konditoreiwaren Backwaren / Konditoreiwaren in Bäckereien 

Fleischwaren Fleisch- und Metzgereiwaren in Metzgereien  

Getränke Getränke inkl. Wein/Sekt/Spirituosen im Getränkemarkt  

Blumen (Indoor) / Zoo 

Blumen Schnittblumen (exkl. Topf- und Zimmerpflanzen) 

Topfpflanzen / Blumentöpfe und  

Vasen (Indoor) 

Topf- und Zimmerpflanzen für die Innennutzung, Zimmer-

gestecke, Blumentöpfe und Vasen für die Innennutzung  

Zoologische Artikel  

Zoologische Artikel (zoologische Gebrauchsartikel, Tierfut-

ter, Reinigungs-, Pflege und Hygienemittel) / lebende Tiere 

(Heim- und Kleintiere, Tiere für Aquarien und Terrarien) 

Gesundheit und Körperpflege 

Apotheke  Freiverkäufliche Apothekenwaren (pharmazeutische Artikel)  

Drogeriewaren 

Drogeriewaren / Körperpflegeartikel (inkl. Wasch-, Putz-, 

Pflege- und Reinigungsmittel),  Kosmetikartikel / Parfüme-

riewaren 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren / Zei-

tungen / Zeitschriften / Bücher 

Bücher 

Bücher inkl. Antiquariat (Handel mit alten und gebrauchten 

Büchern) 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren auch Büromaschinen 

(Aktenvernichter, Beschriftungssysteme, Bindegeräte, Dik-

tiergeräte, Falzmaschinen, Kopiergeräte, Schreibmaschinen, 

Tisch- und Taschenrechner) 

Zeitungen / Zeitschriften Zeitungen / Zeitschriften 

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe  

Bekleidung 

Bekleidung 

Bekleidung, dazu zählen Damen-, Herren- und Kinderober-

bekleidung, Bademoden, Berufsbekleidung, Hüte / Mützen, 

Miederwaren, Motorradbekleidung, Pelz- und Lederbeklei-

dung, Socken/Strümpfe, Wäsche 

Handarbeitswaren / Kurzwaren / Me-

terware / Wolle 

Handarbeitswaren / Kurzwaren / Meterware / Wolle  

(Knöpfe, Nadeln, Reißverschlüsse, Schnallen, Zwirne, Stoffe, 

Leder etc.) 

Schuhe / Lederwaren 

Schuhe Schuhe (ohne Sportschuhe) und Schuhpflegemittel 

Lederwaren / Taschen / Koffer / Re-

genschirme 

Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme 

Glas, Porzellan, Keramik /  

Haushaltswaren  
GPK / Haushaltswaren 

Glas / Porzellan / Keramik (keramische Erzeugnisse und 

Glaswaren wie Geschirr aus Porzellan, Steingut, Steinzeug 

und Glas). Haushaltswaren (Besen und Bürstenware, Be-

steck, Eimer, Kehrblech, Küchenartikel, Küchen- und Haus-

haltsbehälter, Messbecher, Messer, Pfannen, Scheren, Töp-

fe, Wäscheständer und -körbe, Kerzen, Servietten u. a.).  

Spielwaren / Hobbyartikel  

Hobbyartikel 

Künstlerartikel / Bastelzubehör (Bastel- und Malutensilien 

wie Acryl-, Aquarell-, Öl- und Wasserfarben, Bastelmaterial, 

Klebstoff, Pinsel, Malblöcke, Staffeleien etc.), Sammler-

briefmarken und -münzen 

Musikinstrumente und Zubehör 

Musikinstrumente und Zubehör (Instrumentenkoffer, No-

ten, Notenständer, Pflegemittel etc.) 

Spielwaren 

Spielwaren (inkl. Modellbau, Modelleisenbahnen und Zube-

hör) 
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Warengruppe  Sortimentsgruppe  Erläuterung  

Sport und Freizeit  

Angler-, Jagdartikel und Waffen  Angler- und  Jagdartikel / Waffen 

Campingartikel 

Campingartikel dazu gehören Campingkocher, Camping-

möbel, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Fahrräder und technisches Zubehör (inkl. Fahrradanhänger, 

Fahrradhelme, Fahrradkörbe, Felgen, Kabel und sonstiges 

Kleinmaterial für Fahrräder, Lichtsysteme, Mantel, Sattel, 

Schlauch, Tachometer) 

Sportartikel 

Sportartikel / -kleingeräte dazu zählen Bälle, Bandagen, 

Boxhandschuhe, Boxsäcke, Dartboards & Zubehör, Fahnen, 

Fanartikel, Flossen, Gewichte, Gymnastikmatten, Hanteln, 

Hantelstangen, Helme, Herzfrequenzmessgeräte, Inlineska-

tes und Zubehör, Pokale/Sportpreise, Reitsportartikel, 

Schläger, Schlitten, Schlittschuhe, Schwimmbrillen, Skate-

boards, Skier, Snowboards, Springseile, Stepper, Stöcke, 

Stutzen, Tauchermasken, Trikots, Trinkflaschen, 

Waveboards 

Sportbekleidung und Sportschuhe Sportbekleidung (inkl. Reitsportbekleidung) / Sportschuhe  

Sportgroßgeräte 

Sportgroßgeräte  dazu zählen Billardtische, Crosstrainer, Er-

gometer, Fitnessstationen, Fußball-, Hockey- oder Hand-

balltore, Großhanteln, Hantelbänke, Heimtrainer, Kickerti-

sche, Laufbänder, Trampolin, Turnmatten, Schlauchboote, 

Boote und Zubehör (im Fach-Einzelhandel mit Sportbooten, 

Yachten) 

überwiegend langfristige Bedarfsstufe  

Wohneinrichtung 

Bettwaren / Matratzen 

Bettwaren / Matratzen (umfasst Schlafdecken, Ober- u. Un-

terbetten, Kopfkissen, Steppdecken, Bettfedern, Daunen, 

Matratzenschoner)  

Heimtextilien 

Heimtextilien dazu zählen Bettwäsche, Haus- und Tischwä-

sche (darunter Hand-, Bade-, Geschirr- u. Gläsertücher, 

Tischdecken und -tücher), Gardinen / Dekostoffe ein-

schließlich Zubehör, Vorhänge, Stuhl- und Sesselauflagen, 

dekorative Decken und Kissen 

Teppiche (Einzelware) Teppiche (Einzelware) 

Wohneinrichtungsartikel 

Kunstgewerbe (kunstgewerbliche Artikel/Erzeugnisse) / Bil-

der / Bilderrahmen, sonstige Wohneinrichtungsartikel (Ker-

zenständer, Statuen, Wohnaccessoires, Dekorationsartikel, 

Ziergegenstände, Kunstblumen)  

Möbel Möbel 

Möbel dazu zählen Antiquitäten, Bad-, Büro-, Küchen- und 

Wohnmöbel, Gartenmöbel / Polsterauflagen, Lattenroste 

Elektro / Leuchten 

Elektrogroßgeräte 

Elektrogroßgeräte dazu zählen weiße Ware wie Kühl- und 

Gefrierschrank, Kühltruhe, Herd, Backofen, Waschmaschine, 

Trockner etc. 

Elektrokleingeräte 

Elektrokleingeräte dazu zählen elektrische Küchen- und 

Haushaltsgeräte (Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowel-

le, Mixer, Toaster, Föhn, Rasierapparat, Staubsauger etc.) 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel (Wohnraumleuchten wie 

Wand-, Decken-, Stand- und Tischleuchten einschl. Zube-

hör) 

Elektronik / Multimedia Elektronik und Multimedia 

Bild-und Tonträger (Musik- und Film-CD´s/DVD´s), Com-

puter und Zubehör (Computer, Notebook, Drucker, Scan-

ner, Monitor, Tastaturen, Mouse, Speichermedien 

[CD/DVD -Rohlinge, USB-Sticks], Festplatten, Gehäuse, Gra-

fik- und Soundkarten, Computerkabel und -adapter, Kühler 

& Lüfter, Laufwerke, Modems, Prozessoren, Tintenpatro-

nen, Toner, Software), Fotoartikel (Fotoapparate, Digital-

kameras und Fotozubehör), Telekommunikation und Zube-

hör (Telefone, Handys, Smartphones, Faxgeräte und Zube-

hör), Unterhaltungselektronik und Zubehör (Fernseher, Ra-

dio, HiFi-Geräte, Satelliten-Schüssel, Receiver, DVD-Player 

etc.).  

Medizinische und orthopädische Artikel medizinische und orthopädische Artikel Hörgeräte, Optik / Augenoptik , Sanitätsartikel  

Uhren, Schmuck Uhren / Schmuck Uhren / Schmuck 
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Warengruppe  Sortimentsgruppe  Erläuterung  

Bau- und Gartenmarktsortimente 

Bauelemente / Baustoffe 

Bauelemente / Baustoffe dazu zählen Baumaterialien und  

-elemente aus Metall, Glas, Stein, Styropor oder Kunststoff, 

Dämmstoffe, Holz (Schnittholz, Holzfaser-, Holzspanplatten, 

Bauelemente aus Holz), Fenster, Türen, Tore, Saunen, Bau-

stoffe (u. a. Isoliermaterialien, Steinzeug, Glas, Sand, Ze-

ment, Bautenschutz, Folien), Flachglas, Zäune/Zaunsysteme 

baumarktspezifisches Sortiment 

Bodenbeläge (Kork-, Laminat-, Parkett- und PVC-Beläge 

sowie Teppichbeläge [Auslegware] inkl. Reinigungs- und 

Pflegemittel), Eisenwaren und Beschläge (Schrauben, Nägel, 

Metallbeschläge, Scharniere, Schlösser, Schlüssel), elektro-

technisches Zubehör und Elektroinstallationsmaterial (Batte-

rien, Kabel, Schalter, Steckdosen, Sicherungen, elektr. Bau-

teile, elektr. Mess-, Prüf-, Regel- und Steuerungsgeräte, 

Elektroinstallationsschränke), Farben / Lacke (Anstrichmittel, 

Polituren, Mattierungen, Tapetenablösemittel, Klebstoffe, 

Klebemörtel, Kitte, Holz- und Brandschutzmittel, Malerpin-

sel und -bürsten), Fliesen, Kamine / Kachelöfen, Rollläden / 

Markisen (inkl. Sonnenschutz), Sanitärartikel (Armaturen, 

Bad- und WC-Keramik wie Spülbecken, Dusch- und Bade-

wannen, Duschabtrennungen), Tapeten (auch Kleister), In-

stallationsmaterial für Gas, Wasser, Heizung und Klimatech-

nik, Maschinen / Werkzeuge, sonstige baumarktspezifische 

Artikel (Werkstatteinrichtungen, Regalsysteme und Leitern, 

Handtransportgeräte, Lager- und Transportbehälter) 

Gartenartikel und -geräte 

Gartenartikel und -geräte (Blumenerde, Erden, Torf, Mulch, 

Bewässerungssysteme, Düngemittel, Garten- und Gewächs-

häuser, Teichbauelemente und -zubehör, Gartenwerkzeug 

wie z. B. Schaufeln, Harken, Scheren, Gartenmaschinen wie 

z. B. Garten- und Wasserpumpen, Hochdruckreiniger, Laub-

sauger, Motorsäge, Rasenmäher und -trimmer, Vertikutie-

rer, Grill und -zubehör, Pflanzenschutzmittel, Regentonnen, 

Schläuche, Spielgeräte für Garten und Spielplatz), Pflanzge-

fäße / Terrakotta (Outdoor) wie z. B. Übertöpfe, Pflanz-

schalen und -behälter etc. 

Pflanzen / Samen 

Pflanzen / Samen dazu zählen abgetropfte und preislich 

ausgezeichnete Beet- und Gartenpflanzen (Wasserpflanzen, 

Stauden, Wurzelstöcke, Gehölze, Sträucher, Schnittgrün, 

Blattwerk, Zweige, Weihnachtsbäume), Saatgut, Zwiebeln 

und Knollen von Pflanzen/Blumen für den Privatgebrauch  

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör inkl. Autokindersitze, 

Vorzelte, Wohnwagenheizungen.  

Sonstiges  

Erotikartikel Erotikartikel 

Kinderwagen Kinderwagen 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Die in Anlehnung an die vorstehende Tabelle durchgeführte flächendeckende Vollerhebung des 

Schmallenberger Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet stellt eine wesentliche Grundlage zur 

Analyse und Bewertung der strukturellen Merkmale des Einzelhandelsangebotes sowohl auf ge-

samtstädtischer als auch auf Ebene einzelner Stadtbezirke dar. 

Auf Basis der Verkaufsflächendaten der Einzelhandelsbetriebe sowie der im Rahmen der städte-

baulichen Analyse durchgeführten räumlichen Einordnung der Betriebe in verschiedene Lageka-

tegorien können die absatzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermittelt werden, die in die 

zukünftigen Handlungserfordernisse und planungsrelevanten Aussagen einfließen. Gleichzeitig 

ist diese detaillierte Vorgehensweise im Hinblick auf die im Rahmen dieses Konzeptes zu erstel-

lende ortstypische Sortimentsliste zwingend geboten (vgl. Kapitel 6.7). 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Einzelhandelsbetriebe den Lagekategorien zentrale Berei-

che, städtebaulich integrierte (Solitär-)Lagen, städtebaulich nicht integrierte Lagen zugeordnet, 

deren Merkmale in der nachstehenden Tabelle 2 erläutert werden: 
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Tabelle 2: Definition von Lagekategorien  

Zentraler Versorgungsbereich 

Zentrale Lagen zeichnen sich durch städtebauliche und 

funktionale Kriterien aus. Sie besitzen eine Versorgungs-

funktion für ein über den unmittelbaren Nahbereich 

hinaus gehendes Einzugsgebiet. Kennzeichnend ist in der 

Regel eine Multifunktionalität, d. h. Mischung von unter-

schiedlichen Nutzungen wie Einzelhandel und Dienst-

leistungen, aber auch Gastronomie, Kultur und Freizeit 

sowie unterschiedlicher Betriebsformen und -größen. 

Zentrale Versorgungsbereiche sind schützenswert im 

Sinne der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB 

und § 11 (3) BauNVO. (siehe auch weitergehende 

Erläuterungen im Glossar) 

Beispiel: Schmallenberger Innenstadt  

 

Städtebaulich integrierte (Solitär -)Lage 

Eine Legaldefinition des Begriffs der ăintegrierten Lageò 

existiert nicht. Im Sinne des Schmallenberger Konzeptes 

werden hiermit Einzelhandelsbetriebe bezeichnet, die in 

das Siedlungsgefüge der Stadt Schmallenberg städtebau-

lich integriert sind und einen Bezug zu Wohnsiedlungsbe-

reichen haben, in denen die Einzelhandelsdichte und -

konzentration jedoch nicht ausreicht, um sie als zentralen 

Versorgungsbereich zu bezeichnen. Konkret wurden alle 

Standorte als städtebaulich integriert eingestuft, deren di-

rektes siedlungs- bzw. wohnstrukturelles Umfeld an min-

destens zwei Seiten von zusammenhängenden Wohn-

siedlungen geprägt ist, ohne dass städtebauliche Barrie-

ren, wie z. B. Autobahnen oder Bahngleise, den Standort 

von der Wohnsiedlung separieren und die fußläufige Er-

reichbarkeit einschränken. 

Beispiel: Nah & Gut in Böd efeld 

 

Städtebaulich nicht integrierte Lage  

Die nicht integrierte Lage umfasst sämtliche Standorte, 

die nicht im Zusammenhang mit der Wohnbebauung 

stehen, z. B. Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfall-

straßen bzw. Bundesstraßen und autokundenorientierten 

Standorten (z. B. in Gewerbegebieten). 

Beispiel: Möbelmarkt Knappstein  

 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Außerdem wurde eine Zuordnung  der Betriebe unter Einbezug der Schmallenberger Stadtbezir-

ke vorgenommen und entsprechend in 22 Erhebungseinheiten unterteilt: Schmallenberg, Bad 

Fredeburg, Bödefeld, Henneborn, Rarbach, Holthausen, Nordenau, Oberkirchen, Sorpetal, 

Westfeld, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Lenne, Arpe, Berghausen, Bracht, Dorlar, Felbecke, 

Mailar, Sellinghausen und Wormbach. 

Umsatzberechnung 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsatzdaten des Schmallenberger Einzelhandels werden nicht 

nur die ermittelte Verkaufsfläche pro Warengruppe und bundesdurchschnittliche Umsatzkenn-
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werte für einzelne Branchen angesetzt, sondern vielmehr die konkrete Situation vor Ort mit be-

rücksichtigt. Dazu zählen insbesondere die unterschiedliche Flächenproduktivität der Vertriebs-

formen, die spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der detaillier-

ten Angebotsstrukturen in der Stadt Schmallenberg. Diese werden schließlich auf den Verkaufs-

flächenbestand für die einzelnen Warengruppen hochgerechnet. 

Definition ăNahversorgungò 

Der Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben zu verschiedenen Lagekategorien kommt insbeson-

dere auch vor dem Hintergrund einer wohnungsnahen Grundversorgung eine hohe Bedeutung 

zu, die im Rahmen der Einzelhandelsstruktur und kommunalen Daseinsvorsorge einen besonde-

ren Stellenwert einnimmt. 

Unter Nahversorgung wird hier die Versorgung der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen des 

kurzfristigen (täglichen) Bedarfs verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angebo-

ten werden.  

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden die Warengruppen Nahrungs- und Genussmit-

tel, Gesundheits- und Körperpflege, Papier / Büroartikel / Schreibwaren / Zeitungen / Zeitschrif-

ten / Bücher sowie Blumen (Indoor) / Zoo gezählt (s. o.). Ergänzt werden diese Warengruppen 

häufig durch weitere eher kleinteilige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote. In der Praxis 

und somit auch in diesem Konzept wird als Indikator zur Einschätzung der Nahversorgungssitua-

tion einer Stadt insbesondere die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bzw. das Sortiment 

Lebensmittel herangezogen.  

Dabei kann es sehr unterschiedlich ausgestattete Nahversorgungsstandorte geben. Neben einer 

rein quantitativen Betrachtung sind vor allem räumliche und qualitative Aspekte (Erreichbarkeit 

und Betriebsformenmix) von Bedeutung, die ergänzend bei der Bewertung der Angebotssituati-

on berücksichtigt werden. Geht es bei der qualitativen Betrachtung vor allem um die waren-

gruppenspezifische Angebotsstruktur und -vielfalt, wird bei der räumlichen Betrachtung die 

(fußläufige) Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Bewertungsmaßstab herangezogen. 

Die kleinste Einheit der Nahversorgungsstandorte bilden solitäre Verkaufseinrichtungen in 

Wohngebieten, die eine fußläufig erreichbare, wohnstandortnahe Versorgung im Quartier ge-

währleisten sollen. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben diesbezüglich ein 

Entfernungsmaß zwischen 500 und 1.000 m als akzeptierte Distanz herausgestellt. Aufgrund der 

spezifischen Situation und Siedlungsstruktur des Schmallenberger Stadtgebietes (u. a. Topogra-

phie) wird eine Distanz von ca. 600 m als kritische Zeit-Weg-Schwelle für Fußgängerdistanzen 

definiert. 

Davon zu unterscheiden sind zentrale Versorgungsbereiche wie beispielsweise Hauptzentren, die 

eine über die reine fußläufige Erreichbarkeit hinaus gehende Versorgungsfunktion mit Gütern 

und Dienstleistungen auf Ebene einzelner Stadtteile oder Bereiche einnehmen. Folgende Sorti-

mente bzw. Dienstleistungsangebote können als relevant für die wohnungsnahe Nahversorgung 

bezeichnet werden: 
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Tabelle 3: Angebotsbausteine der Nahversorgung  

ăidealtypischeò  

Ausstattung  

Nahrungs- und Genussmittel / Lebensmittel 

Brot und Backwaren 

Fleisch- und Wurstwaren 

Getränke 

Drogerie- und Körperpflegeartikel 

Apothekerwaren  

Post, Bank 

Ärzte, Friseur, Lotto 

Zusatzausstattung  

Spirituosen, Tabakwaren 

Zeitungen, Zeitschriften 

Bücher, Schreibwaren 

Blumen 

Café, Gaststätte 

Reinigung, Reisebüro 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

2.2  Nachfrageanalyse  

Ein zweiter wichtiger Baustein der Grundlagenermittlung ist die Analyse der Nachfragesituation. 

Sie liefert ein umfassendes Bild über das einzelhandelsrelevante Kaufkraftvolumen der Schmal-

lenberger Bevölkerung und ermöglicht in der Gegenüberstellung zur Angebotssituation Rück-

schlüsse auf den Angebots- und Leistungsstand des Einzelhandels.  

Sekundärstatistische Daten  

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von Einzelhan-

delsgutachten und -analysen zählt zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur unzureichend 

abgesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statistischen Quellen 

keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zur Verfügung stehen, muss 

der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Regionalisierung entspre-

chender Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung induziert 

werden. Entsprechende Werte werden u. a. jährlich von der IFH Retail Consultants GmbH, Köln 

oder der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) Nürnberg herausgege-

ben. In der vorliegenden Untersuchung wird auf Daten der IFH Retail Consultants GmbH, Köln 

zurückgegriffen, die in Teilen modifiziert und an den der Erhebung zugrunde gelegten Bran-

chenschlüssel (vgl. dazu Tabelle 1) angepasst wurden.  

Die sogenannten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern, die jährlich veröffentlicht wer-

den, vermitteln das Kaufkraftpotenzial einer räumlichen Teileinheit (Kommune) im Verhältnis zu 

dem des gesamten Bundesgebietes. Liegt der errechnete Wert unter dem Wert 100 (Bundes-

durchschnitt), so ist die Region durch ein um den entsprechenden Prozentsatz niedrigeres Kauf-

kraftniveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gekennzeichnet. Liegt der lokalspezifische 

Wert über dem Indexwert 100, liegt entsprechend ein vergleichsweise höheres Kaufkraftniveau 

vor. 
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Kundenherkunftserhebung  

Die Kundenherkunftserhebung gibt Auskunft über das Einzugsgebiet des Schmallenberger Ein-

zelhandels und stellt somit eine empirische Basis für die Abgrenzung des Einzugsgebietes dar. 

Dieses gibt zum einen Aufschluss über die Ausstrahlungskraft des Schmallenberger Einzelhandels 

und dient zum anderen als Grundlage zur Ermittlung des externen Nachfragepotenzials. Im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden in einem zweiwöchigen Zeitraum (April 2015) 

bei Schmallenberger Einzelhändlern unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit und Größe Listen 

ausgelegt, in die der Wohnort der zahlenden Kunden eingetragen wurde. Insgesamt beteiligten 

sich 70 Betriebe bei der Erhebung in Schmallenberg und somit rund 40 % der Gesamtzahl aller 

Betriebe. 

Die Kundenherkunft wurde, jeweils von dem für den Zahlvorgang zuständigen Personal in den 

einzelnen Betrieben, für das Schmallenberger Stadtgebiet differenziert nach Stadtbezirken auf-

genommen. Die übrigen Kunden (aus den Nachbarkommunen und darüber hinaus) wurden an-

hand ihrer Postleitzahl dem Herkunftsort zugeordnet. 

Ergänzend zu den vorab beschriebenen Quellen bilden die Literaturanalyse, sekundärstatistische 

Materialien (u. a. Gutachten, Pläne, Programme, Vorlagen und Veröffentlichungen) und sonsti-

ge Quellen (u. a. lokale Tageszeitungen) weitere wichtige Informationsgrundlagen der vorlie-

genden Untersuchung. 

2.3  Städtebauliche Analyse  

Für die Prosperität eines Zentrums sind neben dem Einzelhandelsprofil auch städtebauliche Be-

lange und die Organisationsstruktur verantwortlich. Für eine tiefergreifende Analyse von Ge-

schäftszentren sind daher insbesondere die Verknüpfung und die wechselseitigen Beeinflussun-

gen der Themenbereiche Einzelhandel, Organisation und Städtebau von Belang.  

Im Rahmen der städtebaulichen Analyse wurden im Einzelnen die einzelhandelsrelevanten Funk-

tionsbereiche des Schmallenberger Stadtraumes bezüglich ihrer räumlichen Lage, der Funktionen 

der Teilbereiche und der funktionalen Vernetzung untersucht. 

Folgende Kriterien sind Bestandteil der städtebaulichen Analyse: 

Â Einzelhandelsdichte  

Â Lage der Einzelhandelsmagneten  

Â Verteilung der Geschäfte  

Â Ausdehnung und Kontinuität der Einzelhandelslagen  

Â Verkehrliche Erreichbarkeit und ruhender Verkehr  

Â Bebauungsstruktur  

Â Qualität und Erhaltungszustand der Architektur  

Â Gestaltung des öffentlichen Raumes / Eingangssituation  

Â Einkaufsatmosphäre   
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Â Nutzungsmischung mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sowie kulturellen 

Einrichtungen  

Die städtebauliche Analyse ist ein wichtiger Bestandteil des kommunalen Konzeptes zur Stär-

kung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Schmallenberg (vgl. Kapitel 4.3). Sie liefert 

zum einen die Grundlage zur Ableitung städtebaulicher Handlungsempfehlungen für die zentra-

len Versorgungsbereiche. Gleichzeitig ist die städtebauliche Analyse ein unbedingt notwendiger 

Arbeitsschritt zur räumlichen Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche i. S. der §§ 1 (6) 

Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB und § 11 (3) BauNVO. In diesem Zusammenhang ist deut-

lich darauf hinzuweisen, dass die Fixierung der räumlichen Ausdehnung eines Zentrums vor dem 

Hintergrund aktueller Rechtsprechung keine planerische ăAbgrenzungs¿bungò, sondern ein 

notwendiger Schritt ist, um eine rechtssichere Grundlage für spätere Entscheidungen im Rahmen 

kommunaler Einzelhandelsentwicklungen zu bieten.   

2.4  Prozessbegleitung   

Hinsichtlich der Akzeptanz sowie Umsetzung eines Konzeptes zur Stärkung der zentralen Ver-

sorgungsbereiche der Stadt Schmallenberg hat es sich bewährt, die wesentlichen Akteure von 

Einzelhandels- und Stadtentwicklung in den Bearbeitungsprozess mit einzubinden. Dies wird in 

der Regel sowohl durch eine breite Information zu den Inhalten des Konzeptes, aber auch durch 

gezielte und persönliche Informationen und Diskussionen mit den Betroffenen erreicht. Aus die-

sem Grund muss ein besonderer ð auch zeitlicher ð Wert auf die Vermittlung der jeweiligen Zwi-

schen- und Endergebnisse gelegt werden. Ein solcher fachbezogener Dialog verbessert die Qua-

lität der Untersuchung und soll einen Diskussionsprozess anstoßen, der auch nach Ablauf der 

begleiteten Untersuchung anhält. Wenn aus der Beteiligung eine Mitwirkung wird, kann dem-

nach mit einem breiten Verständnis der Ergebnisse und Empfehlungen gerechnet werden. 

Projektbegleitender Arbeitskreis  

Der projektbegleitende Arbeitskreis traf sich während des Bearbeitungszeitraumes je nach Ar-

beitsfortschritt. Hier wurden die Untersuchungsinhalte diskutiert und die jeweiligen Ergebnisse 

als Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte konsensual verabschiedet. Zu den Mitgliedern des 

Schmallenberger Arbeitskreises gehörten neben dem Gutachterbüro Vertreter der Industrie- und 

Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland, des Einzelhandelsverbandes Südwestfalen, des 

Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V., der Werbegemeinschaft Schmallenberg, der Bad 

Fredeburg g.u.t. Gewerbe & Tourismus sowie der Stadtverwaltung der Stadt Schmallenberg. 

An folgenden Terminen wurden entsprechende Sitzungen durchgeführt: 

Â 1. Arbeitskreis: 29. Januar 2015 

Â 2. Arbeitskreis: 15. Juni 2015 

Â 3. Arbeitskreis: 07. September 2015 

Folgende Teilnehmer haben innerhalb der Arbeitskreise mitgewirkt: 
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Tabelle 4: Mitglieder des Arbeitskreises  

Teilnehmer Institution / Funktion  

Herr Halbe Bürgermeister der Stadt Schmallenberg 

Herr Dicke Technischer Beigeordneter Stadt Schmallenberg 

Herr Schörmann Leiter Amt für Stadtentwicklung Stadt Schmallenberg 

Herr Beste Amt für Stadtentwicklung Stadt Schmallenberg 

Frau Ringleb Werbegemeinschaft Schmallenberg e. V. 

Herr Luig Werbegemeinschaft Schmallenberg e. V. 

Frau Völlmecke Bad Fredeburg g.u.t. Gewerbe & Touristik e.V. 

Frau Butschan Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. 

Herr Miller Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. 

Herr Willmers Einzelhandelsverband Südwestfalen 

Herr Britten Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland 

Herr Kruse Junker + Kruse 

Frau Fieseler Junker + Kruse 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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3 Nachfrageseitige Rahmenbedingungen  

Im Folgenden werden die allgemeinen standortrelevanten Rahmenbedingungen dargestellt, die 

zur Einordnung der Stadt Schmallenberg hinsichtlich ihrer einzelhandelsrelevanten und städte-

baulichen Situation dienen. Die Rahmenbedingungen wirken sich sowohl direkt als auch indirekt 

auf die Positionierung, die kundenseitige Inanspruchnahme und somit auch auf die Prosperität 

des Einzelhandelsstandortes Schmallenberg aus. 

3.1  Standortrelevante Rahmenbedingungen  

Rolle in der Region und verkehrliche Anbindung  

Die rund 25.300 Einwohner zählende Stadt Schmallenberg liegt im Osten Nordrhein-Westfalens 

und gehört zum Hochsauerlandkreis. Schmallenberg nimmt die landesplanerische Versorgungs-

funktion eines Mittelzentrums ein. 

Karte 1: Lage der Stadt Schmallenberg im Raum 

 

Quelle: eigene Darstellung gemäß der zentralörtlichen Gliederung nach LEP NRW 

Aus regionaler Sicht ist das nächstgelegene Oberzentrum die in rund 30 km südwestlich gelege-

ne Stadt Siegen (rund 100.300 Einwohner), gefolgt von den Oberzentren Hagen (rund 

190.500 Einwohner, 60 km nordwestlich) und Dortmund (rund 589.300 Einwohner, 70 km 

nordwestlich). Schmallenberg konkurriert als Wirtschaftsstandort vor allem mit den zahlreichen 

benachbarten Mittelzentren der Region. Dazu gehören die unmittelbar angrenzenden Städte 
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Meschede (rund 30.100 Einwohner), Winterberg (rund 12.800 Einwohner), Bad Berleburg (rund 

19.200 Einwohner) und Lennestadt (rund 25.900 Einwohner). 

Neben den oben genannten Mittelzentren grenzen die Grundzentren Bestwig (rund 11.400 Ein-

wohner, nördlich), Olsberg (rund 14.700 Einwohner, nördlich), Eslohe (rund 8.900 Einwohner, 

nordwestlich) an das Schmallenberger Stadtgebiet. 

Die räumlich-funktionalen Verflechtungen Schmallenbergs mit der Region werden durch eine 

gute verkehrliche Anbindung begünstigt. In erster Linie bieten die Bundesstraßen B 511 (Rich-

tung Eslohe) und B 236 (Richtung Dortmund) eine gute überörtliche Straßenverbindung. Anbin-

dungen an das Autobahnnetz bietet vor allem die rund 25 km nördlich liegende Anschlussstelle 

zur A 46 (Meschede ð Werl) sowie der rund 35 km südwestlich liegende Anschluss an die A 45 

(Dortmund ð Gießen). 

Neben dem stadterschließenden Nahverkehr, der die Stadtbezirke untereinander verbindet, ist 

die Stadt Schmallenberg regional durch Schnellbusse sowie Regionalbusse an die nächstgelege-

nen Kommunen angebunden. In den Bereichen der Stadt Schmallenberg, in denen keine Busli-

nien verkehren, erfolgt der Einsatz eines Bürgerbusses. 

Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur  

Die Stadt Schmallenberg entstand in ihrer heutigen Form im Zuge der kommunalen Neugliede-

rung zum 1. Januar 1975. Die damals eigenständigen Ämter Schmallenberg und Fredeburg 

wurden mit ihren elf eigenständigen Gemeinden, inbegriffen Teile der ehemaligen Gemeinde 

Lenne, zur neuen Stadt Schmallenberg zusammengelegt. Als Folge wurden die ehemaligen 

Amtsverwaltungen Schmallenberg und Fredeburg zur Stadtverwaltung gebündelt. Schmallen-

berg umfasst rund 300 km² und stellt damit flächenmäßig die größte kreisangehörige Stadt in 

Nordrhein-Westfalen dar. Sie setzt sich aus 22 Stadtbezirken zusammen, die wiederum 83 Ort-

steile umfassen.  
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Karte 2: Siedlungsstruktur der Stadt Schmallenberg 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Stadtbezirke bilden eigenständige Siedlungskörper, die deutlich siedlungsstrukturell abge-

setzt sind und dörfliche Strukturen aufweisen. Den Siedlungsschwerpunkt stellt der Stadtbezirk 

Schmallenberg (rund 6.100 Einwohner) dar, gefolgt von dem Stadtbezirk Bad Fredeburg mit 

rund 3.900 Einwohnern. In den übrigen Stadtbezirken leben jeweils rund 240 Einwohner 

(Mailar) bis 1.900 Einwohner (Bödefeld). Insgesamt wohnt in diesen Stadtbezirken mit rund 

60 % die Mehrheit der gesamten Schmallenberger Bevölkerung. 

Tabelle 5: Schmallenberger Bezirke mit Einwohnerzahlen  

Bereich Bezirk Einwohner 

Schmallenberg Schmallenberg 6.086 

Bad Fredeburg Bad Fredeburg 3.900 

Nord 

Bödefeld 1.908 

Henneborn 447 

Rarbach 563 

Ost 

Holthausen 728 

Nordenau 269 

Oberkirchen 1.109 

Sorpetal 438 

Westfeld 845 

Süd Fleckenberg 1.660 
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Bereich Bezirk Einwohner 

Gleidorf 1.372 

Grafschaft 1.277 

Lenne 388 

Nord 

Arpe 700 

Berghausen 256 

Bracht 566 

Dorlar 1.034 

Felbecke 317 

Mailar 237 

Sellinghausen 343 

Wormbach 809 

Gesamt  25.252  

Quelle: Stadt Schmallenberg (Stand: 2014) 

3.2  Einzugsgebiet des Schmallenberger  Einzelhandels  

Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mobilität für die Versorgung mit insbesonde-

re mittel- und langfristigen Bedarfsgütern vollziehen sich räumliche Austauschbeziehungen zwi-

schen den Einzelhandelsstandorten und Wohnorten der Nachfrager. Im Zuge zunehmender Mo-

bilitätsanforderungen werden erhöhte Zeit- und Entfernungswiderstände sowohl für das Einkau-

fen als auch für die Funktionen Arbeit, Dienstleistungsinanspruchnahme und Freizeitgestaltung 

in Kauf genommen. Daneben führen auch Einzelhandelsagglomerationen, deren kollektives Ein-

zugsgebiet über das der einzelnen, jeweils dort angesiedelten Betriebe bzw. Betriebsformen hin-

ausgeht, zur Vergrößerung des Einzugsgebietes einer Kommune als Einzelhandelsstandort. An-

dererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass ab spezifischen Raum-Zeit-Distanzen (Entfer-

nung zur Innenstadt bzw. zum Einkaufsstandort) die Bereitschaft der Kunden abnimmt, diese 

aufzusuchen, weil wiederum andere Zentren bzw. Standorte geringere Raum-Zeit-Distanzen 

aufweisen. Aus diesem räumlichen Spannungsgeflecht resultiert schließlich ein Einzugsgebiet. 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes dient zum einen als Indikator zur Bewertung der derzeiti-

gen Ausstrahlungskraft des Einzelhandels im Schmallenberger Stadtgebiet, zum anderen als 

Grundlage zur Ermittlung des externen Nachfragepotenzials. Zur empirischen Bestimmung des 

Einzugsgebiets des Schmallenberger Einzelhandels wurde im April 2015 eine Kundenher-

kunftserhebung in ausgewählten Schmallenberger Einzelhandelsbetrieben durchgeführt, an der 

sich eine erfreulich hohe Anzahl von Betrieben beteiligt hat (vgl. Kapitel 2.2). Die im Rahmen 

dieser Erhebung ermittelten absoluten Kundenzahlen (n= 23.878) wurden in Relation zur Be-

völkerungsanzahl des jeweiligen Herkunftsortes gesetzt, um die relative Bedeutung des Standor-

tes als Einkaufsort ermitteln zu können. Auf dieser Grundlage sind bereits Tendenzaussagen zum 

Verflechtungsbereich des Schmallenberger Einzelhandels möglich. Zusätzlich wurden jedoch 

auch die Lage und Erreichbarkeit weiterer überörtlich bedeutsamer Angebotsstandorte im 

Schmallenberger Stadtgebiet, Raumwiderstände (v. a. in Fahrtzeiten) und die regionale Wett-

bewerbssituation berücksichtigt. In der Gesamtschau lässt sich das Einzugsgebiet des Schmallen-

berger Einzelhandels wie folgt definieren: 
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Karte 3: Einzugsgebiet des Einzelhandels in Schmallenberg 

 

Quelle: eigene Darstellung unter Berücksichtigung der Kundenherkunftserhebung im April 2015, n=  23.878 

Kerneinzugsgebiet 

Die Stadt Schmallenberg mit ihren 22 Stadtbezirken wird mit einem gesamten Kundenpotenzial 

von rund 25.250 Einwohnern als Kerneinzugsgebiet definiert. Rund 74 % und damit knapp 

Dreiviertel der während der Kundenherkunftserhebung befragten Kunden stammen aus diesem 

Kerneinzugsgebiet.  

Näheres Einzugsgebiet 

Zum näheren Einzugsgebiet zählen in der Regel die in unmittelbarer Nähe zum Kerneinzugsge-

biet gelegenen Nachbarkommunen. Diese liegen somit auch im direkten Verflechtungsbereich 

des Mittelzentrums. Zu den Städten dieses Einzugsgebietes zählen u. a. Winterberg, Meschede 

und Kirchhundem. Aus diesem Bereich kamen rund 11 % der erfassten Kunden. Das Einzugsge-

biet verfügt über ein Kundenpotenzial von insgesamt rund 115.500 Einwohnern.  
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Abbildung 1: Zusammensetzung der Kundenherkunft des Schmallenberger Einzelhan-

dels 

 

Quelle: eigene Darstellung unter Berücksichtigung der Kundenherkunftserhebung im April 2015, n=  23.878 

Ferneinzugsgebiet 

Das Ferneinzugsgebiet umfasst all diejenigen Besucher und Kunden, die zwar den Einzelhandel 

in Schmallenberg mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufsuchen, jedoch eine wesentlich deutli-

chere räumliche Einkaufsorientierung auf andere Standorte aufweisen und nicht hauptsächlich 

auf den Einzelhandel in Schmallenberg ausgerichtet sind. Obwohl im Ferneinzugsgebiet rund 

311.800 Einwohner leben, sind das Kundenaufkommen und dementsprechend auch die Kauf-

kraftabschöpfung aus diesen Herkunftsgebieten relativ gering. Es ist zu berücksichtigen, dass die 

Anteile an dem Kaufkraftpotenzial, die durch den Einzelhandel in Schmallenberg abgeschöpft 

werden, sich mit zunehmender Entfernung verringern. Bei Gütern der kurzfristigen Bedarfsstufe 

spielen die Herkunftsorte des Ferneinzugsgebiets eine eher untergeordnete Rolle. Überwiegend 

werden hingegen Waren der mittel- und langfristigen Bedarfsstufe (z. B. Bekleidung) gekauft. 

Streuumsätze 

Als sogenannte Streuumsätze des Schmallenberger Einzelhandels werden ăZufallseinkªufeò von 

Personen von außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes bezeichnet. Rund 12 % der ermittel-

ten Kunden des Schmallenberger Einzelhandels kommen aus diesem Streugebiet. Dieser Kun-

denkreis geht vor allem auf Tagestouristen und Übernachtungsgäste zurück. Denn aufgrund ih-

rer landschaftlich reizvollen Lage im Hochsauerland / Rothaargebirge ist die Stadt Schmallenberg 

ein beliebtes Ziel für Urlaubsgäste und Tagestouristen. Der hohe Anteil
2

 der Kunden des Schmal-

lenberger Einzelhandels von außerhalb des eigentlichen Einzugsgebiets ist vor allem auf die Be-

deutung als Kurort und Wintersportgebiet zurückzuführen. 

                                                

2

  Zum Vergleich: Der Streukundenanteil in den Mittelzentren Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke) und Geseke (Kreis 

Soest) liegt bei jeweils 1 % (eigene Erhebungen 2014/2015). 
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3.3  Kaufkraft potenzial im Einzugsbereich  

Zur Abbildung der aktuellen Nachfragesituation in der Stadt Schmallenberg wird auf sekundär-

statistische Rahmendaten der IFH-Retail Consultants (Köln) zurückgegriffen. Diese werden 

durch die IFH-Marktforschung bundesweit ermittelt und jährlich fortgeschrieben. Anhand der 

Bevölkerungszahlen und einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten lässt sich das in einem Gebiet 

vorhandene Kaufkraftpotenzial im Einzelhandel gesamt und nach Fachsparten bzw. Warengrup-

pen ermitteln.  

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial in Schmallenberg stellt sich derzeit wie folgt dar: 

Tabelle 6: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale in der Stadt Schmallenberg 

nach Warengruppen  

Warengruppe  

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpote nzial  

der Schmallenberger Wohnbevölkerung  

Pro Kopf  

(in Euro/Jahr) 

Gesamt 

(in Mio. Euro)  

Anteil an  

Gesamt 

Nahrungs- und Genussmittel 2.227 56,2 41 % 

Blumen (Indoor) / Zoo 113 2,8 2 % 

Gesundheits- und Körperpflege 354 8,9 6 % 

PBS* / Zeitungen / Zeit schriften / Bücher 176 4,4 3 % 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 2.870  72,5  52 % 

Bekleidung / Textilien 511 12,9 9 % 

Schuhe / Lederwaren 137 3,5 3 % 

GPK**  / Haushaltswaren 65 1,6 1 % 

Spielwaren / Hobbyartikel  117 3,0 2 % 

Sport und Freizeit 99 2,5 2 % 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 931  23,5  17 % 

Wohneinrichtung 118 3,0 2 % 

Möbel 287 7,2 5 % 

Elektro / Leuchten 157 4,0 3 % 

Elektronik / Multimedia 394 9,9 7 % 

Medizinische und orthopädische Artikel 74 1,9 1 % 

Uhren / Schmuck  71 1,8 1 % 

Baumarktsortimente 473 11,9 9 % 

Gartenmarktsortimente 83 2,1 2 % 

Überwiegend langfristiger Bedarf 1.656  41,8  30 % 

Sonstige 33 0,8 1 % 

Gesamtsumme 5.490  138,6  100 % 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung in Schmallenberg, März 2015  

* Papier / Büroartikel / Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Insgesamt beträgt das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial für die Stadt Schmallen-

berg rund 139 Mio. Euro  (2015). Die Verbrauchsausgaben in den Warengruppen sind dabei 
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sehr unterschiedlich, wobei der Bereich Nahrungs- und Genussmittel mit rund 56 Mio. Euro 

bzw. rund 41 % den höchsten Anteil am gesamten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial 

ausmacht. Mit deutlichem Abstand folgen die Warengruppen Bekleidung (rund 13 Mio. Euro 

bzw. 9 %), Baumarktsortimente (rund 12 Mio. Euro bzw. 9 %) und Elektronik / Multimedia 

(rund 10 Mio. Euro bzw. 7 %). Weitere monetär bedeutsame Warengruppen sind Gesundheits- 

und Körperpflegeartikel sowie Möbel. 

Die sogenannte einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich 

vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevanten 

einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik. Dabei gibt sie die Abweichung 

der einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-Kaufkraft in Schmallenberg vom Bundesdurchschnitt 

(D =  100) an. Derzeit ergibt sich für die Stadt Schmallenberg eine einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftkennzi ffer von 96,5 , welche leicht unter dem Bundesdurchschnitt liegt.  

Die Karte 4 veranschaulicht die einzelhandelsrelevante Kaufkraft im regionalen Vergleich . Ins-

gesamt liegt das Kaufkraftniveau in der Region leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Lediglich 

die nördlich befindlichen Kommunen Meschede und Sundern sowie Bad Berleburg im Süden 

können ein leicht überdurchschnittliches Kaufkraftniveau verzeichnen.  

Karte 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern im regionalen Vergleich  

 

Quelle: eigene Darstellung nach IFH Retail Consultants Köln ð Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2015 

(Indexwert: Bundesdurchschnitt D = 100) 






































































































































































